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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §24 Abs5;

EStG 1988 §24 Abs5;

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 24 Abs 5 EStG 1988 unterscheidet sich von jenem der entsprechenden Bestimmung des EStG 1972

nur dahingehend, dass er ausdrücklich die Ermäßigung der Einkommensteuer auf das "Ausmaß der sonst

entstehenden Doppelbelastung der stillen Reserven" beschränkt. Das in den hg Erkenntnissen vom 8. April 1987,

84/13/0282, VwSlg 6208 F/1987, und vom 25. März 1992, 90/13/0191, zur Vorgängerbestimmung (§ 24 Abs 5 EStG

1972) gewonnene Interpretationsergebnis, wonach die Einkommensteuer aus einer Betriebsveräußerung nur im

Ausmaß jener Erbschaftssteuer ermäßigt werden kann, die auf die stillen Reserven entfällt, welche bei der dem

unentgeltlichen Erwerb nachfolgenden Betriebsveräußerung erfasst werden, entspricht damit schon dem Wortlaut des

§ 24 Abs 5 EStG 1988.
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